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ben mit ihrem ©rate »erbunbenen Scrrichtungcit an

ben Sag gelegt haben.

Sejüglidj auf tt'e Offijiere, Unteroffijiere unb

Soltaten ter Kaoofferie unt Sdjarffchügen ter Saut*

mehr roerben tie Kommanbanten tiefer SBaffen für-
Stachholung einer »erfäumten £auptübung unter Sin*

jeige an ben ßriegöratfe taö Scötfeige anorbnen.

Diejenigen ber SanbrochnSnfanten'e erfter unb

jroeiter Klaffe, roeldje eine oter meferere jpaiiprübmi*

gen »erfäumt haben, foffen nadj Waßgabe biefer Sen
fättmuiß quartierroeife burdj tie D.uarrierö*31tjutonten
e.rercirt roerten.

Sei tiefen Stacbühungen folt Sldeö ftrenge »er*
mieten roerten, roaö benfclben ben Schein eineö Straf*
Srcrcireitö gehen fönnte. 3lud) bürfen biefelben in
gaffen, roo eine Strafe jn »erhängen ift, roeber ganj
noch tfecilroeife alö eine folcfje angerechnet roerten.

s. ©emeinfame Äauptübungen üerfdjiebener SSaffen.

3um Schuf ^emeinfamer Hebungen in ter ange*
roantten Saftif fint »on 3eit ju Reit tiirdj ben Kriegö*
raffe, mit ©cnefemigiing teö Stegierungörathcö, 3u*
fammenjiefeungen »on Sorpö »crfdjietcncr SBaffen ju
»eranftalten, mit foldje bann unter baö gleiche Kom*
ntanbo ju fteffen. Doch foff biefeö nur roährenb ber

für bie geroöhulidjen ipaiiptübunge« feftgefcgtcii 3e«
unt in benjenigen Sahren gefcbefjeu, roo tie Sruppen
tu foldie Sinquartierungöbejirfe »erfdjicbener Kreife
»erlegt roerben fönnen, tie an einanter granjen.

Soffte tie für bie gcroöfenlicbcn fpoiiptübungeit
feftgefegte Reit nidjt hinreichen, «nt neben biefen ge*
meinfamen Uchiingen auch eine gehörige Sinübiing ber

einjelnen Sorpö ju geftatren, fo fann biefelbe um
Siitcn ober jwei Sage verlängert, unb bagegen bie

ftauptübiingcit tcö »orbergetjenten unt teö nädjftfof*
gentcu Sabreö »erbältnißmäßig afegefürjt roerben.

Uebungen im 3iclfchießen.

Stehen benjenigen Uehmtgcn im 3ielfchießen, roelche

bei ben Jjauprübungcn Statt ftnben, feat jeter Scharf*
fcfjüge jäferlich »ier Sdjfeßrage, ju roent'gftenö jehn
Sdjüffen jeben, «nb jeter 3nfanterift mit Sluönafeme
ber in ben Depot getretenen altem ober einftroeilen für
bienftunraualidj erflärten Wannfdjaft Sinen Schieß*
tag ju fedjö Sdjüffen mit orbonnanjmäßigen «Patronen

ju erfüllen. Uehcr bie Scfofgmig biefer Sorfrfjrift
feat ter Duariieröfommanbant jn machen.

Tic nahem Slnorbnungen über biefe Uebungen,

bei benen »omefemlich auf taö Schießen nodj »erfdjie*
benen Diftanjen Siürffldjt genommen roerben foff, feat

ber Kricgöratfe ju treffen.

gür bießfäffige Sdjügengaben roeiöt ber Stegie»

ningöratb jährlich eine beftimmte Summe an, roeldje
ber Kriegöratb auf fämmtlicfjc Schügcnpläge »crtfeeilt.
Unter tie 3'tfantcriften fönnen, anftatt ter gcroöhn*
liehen Sdjügengaben, audj Sfereuroaffen auögctfeetft
roerben.

«£li(itär»9teg(ementS unb ©tenftuorfdjriften.
Säntmtlichcn Offijieren foffen alle auf ifere SBaffe

bejüglidjen, bereitö beftehenben ober noch erfdjeinentcn,
Sibgenöffifchen unb Kantonaf*Wilitärgefege, Siegle*
meutö unb 3nftruftionen, audj alle ben WilitänUnter*
rieht «nb Dienft betreffenten Sorfcfjriftcn beö Kriegö*
ratljeö unentgeltlich jugeftefft roertrn.

3ur Srleidjteruitg mit Scrooffftäiitigung tcö Utt*
tcrriditeö ter Wannfdjaft affer SBaffen, »om gelt*
roei6el abroartö, foffen berfelben gebruefte Slnleitungen
über Slffeö, roaö jetem Sinjelnen in feiner Stellung
alö Wilt'fär ju roiffen uötfeig ift, unentgeltlich in tie
jjanb gelegt roerbe«.

* *
*

SBenn roir bie Sorfdjriftcn beö Sürchcrifcheit Steg*
lementö über ten Unterricht auöfüferlicher mitgctfeeilt
habe«, alö eigentlich in unferm ^lane roar, fo gefdjafe
eö »orjüglicfj roegen ter mannigfaltigen jwerfmäßigeit
Seftimmungen, turdj tie fldj biefeö Steglement auö*
jcidjuet unb bie in feinem anbern KatitonabStegtemente
ju ftnben fint.

Saö Sonfole'fcDe ©enjehr.

Sdjon im »origen 3abre finb »ou Seiten ter
feödjften eibgenöffifchen Wilitärbctjörben Schritte ge*
febeheu, um hinter bem großen fprungroeifen gortfebritt,
ben tie £antfeuerroaffcn jegt ju machen fdjeincn, nidjt
jurürfjubteihen. So foff, fo »ernefemen mir, »on
t'er öftreidifrfjen Stegierung ein neucreö «perenffionö*
©ewebr (ein Sonfole'fdjeö?) jur Sinficbt hegehrt unb
erfealten roorten fein. 3nbeß feat mau nidjtö bii jegt
»on Scrfudjen gehört, roeldje tamit gemacht roorten,
mit natürlich nur Scrftidje im ©roßen unb roieber*
feolte fönnen ju einem entfehefbenten Urtfeeil über biefeö
neue ©eroefer füferen. Wan roirb geroiß feier in ber

Sdjroeij nicht bie jpöube in ben Scfjooß fegen unb
roarten rooffen, bii im Sliiötanb tie Sadje bii aufi
Segte erprobt nnb eingeführt ift, um bann erft mit
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dcn mit ihrcm Grade verbundenen Verrichtungen an

den Tag gelegt haben.

Bezüglich auf die Offiziere, Unteroffiziere und

Soldaten dcr Kavallerie und Scharffchützen der Landwehr

werden die Kommandanten dieser Waffen für
Nachholnng einer versäumten Hauptübuug unter
Anzeige an dcn Kriegsrath das Nöthige anordnen.

Diejenigen der Landwehr-Infanterie erster und

zweiter Klasse, welche eine odcr mehrere Hauptübun-

gcn versäumt haben, sollen nach Maßgabe dieser Vcr-

säumniß quarticrweise durch die Quarricrs-Adjutanten
erercirt wcrden.

Bei diesen Nachübungen soll Alles strenge
vermieden werde» was denselben den Schein eines Straf-
Ercrcireus geben könnte. Auch dürfen dieselben in
Fällen, wo eine Strafe zu verhängen ist, weder ganz
noch thcilweisc als eine solche augerechnet werden.

8. Gemeinsame Hauvtübunaen verschiedener Waffen.

Zum Behuf gemeinsamer Ucbuugcn in dcr
augewandten Taktik sind von Zeit zu Zeit durch den Kriegsrath,

mit Genehmigung des Regicrungsrarhes, Zu-
sammenziehungcn von Corps verschiedener Waffen zu

veranstalten, und solche dann unter das gleiche
Kommando zu stcllcn. Toch soll dieses nur während der

für die gewöhnliche» Hauptübungen festgesetzten Zeit
und in denjenigen Jahren geschehen, wo die Truppen
in solche Einquartieruugsbczirke verschiedener Kreise

verlegt werden können, die an einander gränzen.
Sollte die für die gewöhnlichen Hauptübuugeu

festgesetzte Zeit nicht hinreichen, um neben diesen

gemeinsamen Uebungen auch eine gehörige Einübung der

einzcln.cn Corps zu gcstatten, fo kann dieselbe um
Eiueu oder zwei Tage verlängert, und dagegen die

Hanptübnngcn des vorhergehenden und des nächstfolgenden

JahreS verhältnißmäßig abgekürzt werden.

Uebungen im Zielfchießen.

Neben denjenigen Uebungen im Zielfchießen, welche
bei den Hauptübungcn Statt finden, hat jeder Scharfschütze

jährlich vier Schießtage, zu wenigstens zehn
Schüssen jeden, und jeder Infanterist mit Ausnahme
der in den Tepot getretenen ältern oder einstweilen für
dienstuntauglich erklärten Mannschaft Einen Schießtag

zu sechs Schüssen mit ordonnanzmäßigen Patronen
zu erfüllen. Ueber die Befolgung dieser Vorschrift
hat dcr Quartierskommandant zu wachen.

Die nähern Anordnungen über diese Uebungcu,

bei dcncn vornehmlich auf das Schießen nach verschiedenen

Distanzen Rücksicht genommen wcrden soll, hat
der Kriegsrath zn treffen.

Für dicßfällige Schützengaben weist der Regie-
rnngsrath jährlich cinc bestimmte Summe an, welche

dcr Kricgsrath auf sämmtlichc Schützcuplätze vertheilt.
Unter die Infanteristen können, anstatt dcr gewöhnlichen

Schützcngaben, auch Ehrcnwaffen ausgetheilt
werden.

Militär'Neglemcnts und Dienstvorschriften.
Sämnitlichcn Offizicrcn sollen alle auf ihre Waffe

bezügliche», bereits bestehenden oder noch erscheinenden.
Eidgenössischen und Kanronal-Militärgefetze, Reglements

nnd Instruktionen, auch alle dcn Militär-Unterricht

und Dienst betreffenden Vorschriften des Kriegsrathes

uuentgeltlich zugestellt werden.

Zur Erleichterung uud Vervollständigung des

Unterrichtes dcr Mannschaft aller Waffcn, vom Feld-
wcibel abwärts, sollen derselben gedruckte Anleitungen
übcr Alles, was jedem Einzelnen in seiner Stellung
als Militär zu wissen nöthig ist, unentgeldlich in die

Hand gelegt wcrden.

ch

Wenn wir die Vorschriften des Zürchcrischen
Reglements übcr den Unterricht ausführlicher mitgetheilt
haben, als eigentlich in unserm Plane war, so geschah
cs vorzüglich wegen der mannigfaltigen zweckmäßigen

Bestimmungen, durch die sich dieses Reglement
auszeichnet uud die in keinem andern Kautonal-Reglemente
zu finden sind.

Das Confole'sche Gewehr.

Schon im vorigen Jabre sind von Scitcn der
höchsten eidgenössischen Militärbehörden Schritte
geschehen, um Hinher dem großen sprungweise« Fortschritt,
dcn die Handfeuerwaffen jetzt zu machen scheinen, nicht
zurückzubleiben. Es soll, so vernehmen wir, von
der östreichischen Regierung ein neucrcs Percussions-
Gewehr (ein Console'sches?) zur Einsicht begehrt und
erhalten worden sein. Indeß hat man nichts bis jetzt
von Versuchen gehört, wclchc damit gemacht worden,
und natürlich nur Versuche im Großen und wiederholte

können zu einem entscheidenden Urtheil über dieses

neue Gewehr führen. Man wird gewiß hier in der
Schweiz nicht die Hände in den Schoos) legen und
warten wollen, bis im Ausland die Sache bis aufs
Letzte erprobt und eingeführt ist, um dann erst mit
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ber g,anj tobten 3mitation feinten nach ju fommen.

SBenn man ein foldjeö ©erocbr befteüte, fo jeigt bieß

fdjon, baß man auch felbfttfeätig fldj mit bem ©egen*

ftanb befdjdftigen will. — Srnfter feheint eö nun roirf*

lieh bamit ju roerben, benn man feört, baö Semer

Wilitärtepartement feobe teöroegen neuefter Seit tem

Wangel an ©eroeferen im 3cugfeauö beö Kantonö nidjt
abgeholfen, roeil man nädjftenö «Percuffionö»@eroefere

einführen rooffe. — Wan ift feier roofel nicht mibe*

redjtigt, baran jn erinnern, baß bie alten Schroetter
unb namentlt'd) tie Scrncr in ter fpdtem «periotc teö
Wittelalterö nidjt nur feinter allen im Sluölant ge*

machten tedjnifdjen Srftntungen mit Serbefferungen
im ©ebiet beö Kriegö rafd) her roaren, fontem aud)
itt Siclem felbft Stcueö leifteren.

SBir tfeeilen feier Sinigeö mit über baö SonfO'
le'fche ©eroebr, roelcbeö Slffem nadj in ber ganjen
Summe ter neuem «percuffionö*@eroefere ben erften

Stang, nidjt nodj Srtraoaganj feiner SBirfungen, Jon*

bern nadj ter Solt'tität terfelben befeauptet. Die
Stotijen fint atitfeentifcbcn Ouelleit («Mg. Stugöh.

Seitung unb affg. Wilitär*3citung) entnommen.
Scadjtem fdjon »or 10 Saferen «nb länger in

fleinern teutfeben Stadjharftaaten Serfudje nnb jroar
jroifdjen ganjen Kompagnien bei »erfebiebener SBitte*

rung uub Sageöjeit mit ten «Percuffionöfdjlöffeni an*

geftellt roorten roaren, wie fle tamalö noch erft be*

ftanben haben, fo finb im Safer 1830 audj in Oeftreid)
äfenlidje Serfudje mit ten geroöfentidjen «pereuffionö*

fctjlöffcrtt gemadjt roorben. So febeint, man feabe bk
Stefultate nidjt fefer beteutent gefüllten. Sor furjer
Seit trat nun Sonfole*) mit feiner Srftntmtg ober,

richtiger gefagt, genialen Serbefferung ber «pereuffionö*

einridjtung beim Snfanteriegeroebr feeroor. Denn fein
SBerf ift »ietmefer biefeö legtere: ein mathematifdj genaueö

Slbroägett ter »erfchiebenen Scftanttheile bei ©eroetjrcö
• unb iferer Serfeältniffe ju einanber, unb erft bai die*

ftiltat biefer Sombination roar »on ber Slrt, baf ei
felbft bie Slufmerffamfeit beö Kaiferö auf fldj jog.
Diefer befahl nun eine genaue Unterfudjung. Die
erfte rourbe beim 6. gclbjägcrbaraiffon-, baö in Sger
liegt, gemadjt. Die jroeite in SBien felbft »or einer

großen Serfammlung »on ©eneralen affer SBaffen.

Tie Srfolge übertrafen alle Srronrtmigen. Sie beftehen

1) in ber überauö großen Sdjneffigfeit beö Satenö.

2) 3n ber ©enouigfeit bei Sdjuffcö; 3) roirft bie

ganje Sabung auf tie Kugel; man braucht teöhalb
nur bie ipälfte «pttloer ju einem Sonfole'fdje ©eroefer,

*)' §in SOtaifa'nber pon ©eburt unb Seamtcr in Sö>
men.

roie j« einem geroöfenfidjen, unb boefj roirb bie Kugel
fo ftarf getrieben, taß fie auf eine Diftanj »on 3S0

Schritt nodj burdj tie £oljfd)eibe fehlägt; 4) in ber

Dauerbaftigfcit bei Schloffeö. Dieß legtere ift befon,

berö auch beacbteiiöroertf) mib merfwürbig. «Jtadjbem

ein Sonfole'fdjeö Schloß 10,000mal abgebrüdt roor*

ben roor, roar nidjtö alö ter ©egenfjamuterein wenig

ftumpf geroorten, unt tem roor mit einer geile in

einigen Sefunten roieter abgeholfen. Seim Stein*
fdjloß roar nach lOOOroalt'gem Slbtrürfeit tie Satterie

ganj »ertorben unb alle 34 Scbüffe oter Slbtrürfungen

mußte ein neuer Stein aufgefebraubt roerten. 5) Der

Sauf roirt burdj fortgefegteö Schießen faft gor nicht

»eruttreinigt. Dieß ift »on einer großen SBidjttgfeir,
roenn man hebenft, baf felbft von ganj roiffenfcbaft*

licfeen Saftifem tiefe ©croebmerfchfetmimg alö ein

eigeneö negatioeö Woment in ihren Seljren herürfftdj*

tigt roorben ift. Dit Urfadje tiefer äußerft geringe«

Serfdjlcimung beim ©eroefer Sonfole'ö liegt bart'n, baß

burdj tie 3üntlöcher gar fein Sheil ter Satttng bei

ter Srploflon tjerauöfann unt taß fo tie »erftärfte

©eroalt teö auö tem Sauf abgeheilten Scfjnffeö affeö

»erbrannte mit fidj reißt. Wan fdjoß mit einem Son*

fole'fdjen ©eroehr 600 Wal auf bie Scheibe, unb eö

rourte fein «Pugen beö Saitfeö nothroeutt'g. Dabei »er*

fagte nur ein einjiger 3«nber. — Sn einer Winute
fönnte ein Scfjüge auö einem Sonfole'fcfjeu Sarabincr

10 Schaffe rbun, unb fo in einer Siertelftunte auö

»erfdjietenen 150 Sdjüffe. Dieß roar nur tarum
möglich/ roeil bie Soufole'fcfjeit ©eroefjrc faft gar feinen

Siürfftoß feaben. Der Scbüge roar roeber am ©eftcht

noch' au ber Schufter geftoßen ober »erlegt. Son tiefen

150 Scbüffcn trafen 120 tie Scheibe. G) Tic SBit*

terung hat einen äußerft geringen Sinfluß auf taö
Soufole'fcbe ©eroehr. Won nafem 30 Sonfole'fdje uut
30 gewöhnliche Steiufcbleßgeroebrc unb fegte fle einige

Stunben fang heftigem Stegen auö. Dann gab man

ju beiten Sfrrett 900 «Patronen. Slffe Sotifole'fchen

giengen loö; bei ben anbem blieben 340 «Patronen

jurücf, 20 rourben jum neuen SJuffcfjüfren auf tt'e

«Pfanne »erroenbet; fo machten »on 900 Sdjüffen bk

geroöbttticfjen ©eroehre 360 roeniger alö tie Sonfole'fcfje.

Sei SBinb unb Sdjneegeftöbcr jeigte eine antere ^Jrobe

einen nodj ftärfem Unterfctjicb. Tic alten ©emchre

»erfogten alle bei bem jroeiten Scfjnffe» bie Sonfolc'fdjcit

giengen olle loö. Sllö entlieh mehrere Sage laug
12 ©eroefere beiter Slrten, geloben, fdjlechteni SBetrer

auögefegt geroefen roaren, giengen 11 Sonfofe'fdu unb

1 geroöfenlidjeö loö. — So foffen nun bie Sonfole'fdjen
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der ganz todten Imitation hinten nach zu kommen.

Wenn man ein solches Gewehr bestellte, so zeigt dieß

schon, daß man auch selbstthätig sich mit dem Gegenstand

beschäftigen will. — Ernster scheint es nun wirklich

damit zu werden, denn man hört, das Berner

Militärdepartement habe deswegen neuester Zeit dem

Mangel an Gewehren im Zeughaus des Kautous nicht

abgeholfen, weil man nächstens Percussions-Gewehre

einführen wolle. — Man ist hier wohl nicht
unberechtigt, daran zu erinnern, daß die alten Schweizer
und namentlich die Bcrner in der spätern Periode des

Mittelalters nicht nur hinter allen im Ausland
gemachten technischen Erfindungen und Verbesserungen
im Gebiet des Kriegs rasch her waren, sondern auch

in Vielem selbst Neues leisteten.

Wir theilen hier Einiges mit über das Confole'sche

Gewehr, welches Allem nach in der ganzen
Summe der neuern Percussions-Gewehre den ersten

Rang, nicht nach Extravaganz seiner Wirkungen,
sondern nach der Solidität derselben behauptet. Die

Notizen find authentischen Quellen (Allg. Augsb.
Zeitung und allg. Militär-Zeitung) entnommen.

Nachdem schon vor 10 Jahren und länger in
kleinern teutschen Nachbarstaaten Versuche und zwar
zwischen ganzen Kompagnien bei verschiedener Witterung

uud Tageszeit mit den Percussionsschlössern

angestellt worden waren, wie sie damals noch erst

bestanden haben, so sind im Jahr l830 auch in Oestreich

ähnliche Versuche mit den gewöhnlichen Percussions-
schlösscrn gemacht worden. Es scheint, man habe die

Resultate nicht sehr bedeutend gefunden. Vor kurzer

Zeit trat nun Confole*) mit seiner Erfindung oder,

richtiger gesagt, genialen Verbesserung der Percussons-
einrichtung beim Jnfanteriegewehr hervor. Denn scin

Werk ist viclmchr dieses letztere : ein mathematisch genaues

Abwägen dcr verschiedenen Bestandtheile des Gewehres
und ihrer Verhältnisse zu einander, und erst das
Resultat dieser Combination war von der Art, daß es

selbst die Aufmerksamkeit des Kaisers auf sich zog.

Dieser befahl uun eine genaue Untersuchung. Die
erste wurde beim 6. Feldjägerbataillon^ das in Eger
liegt, gemacht. Die zweite in Wien selbst vor einer

großen Versammlung von Generalen aller Waffen-
Die Erfolge übertrafen alle Erwartungen. Sie bestehen

1) in der überaus großen Schnelligkeit des Ladens.

2) In der Genauigkeit des Schusses; 3) wirkt die

ganze Ladung auf die Kugel; man braucht deshalb

nur die Hälfte Pulver zu einem Console'sche Gewehr,

') Ein Mailänder von Geburt und Beamter in Böhmen.

wie zu einem gewöhnlichen, und doch wird die Kugel,
so stark getrirben, daß sie auf eine Distanz von 380

Schritt noch durch die Holzscheibe schlägt; 4) in der

Dauerhaftigkeit des Schlosses. Dieß letztere ist bcson,

ders auch beachtenswerth und merkwürdig. Nachdcm

ein Console'schcs Schloß lOMOmal abgedrückt worden

war, war nichts als dcr Gegcnhammcr ciu wcuig
stumpf geworden, und dem war mit einer Feile in

einigen Sekunden wieder abgeholfen. Beim Stcin-
schloß war nach lOOOmaligem Abdrücken die Batterie

ganz verdorben uud alle 34 Schüsse odcr Abdrückuugcn

mußtc cin neuer Stein aufgeschraubt werden. 5) Der

Lauf wird durch fortgefetztes Schicßen fast gar nicht

verunreinigt. Dieß ist von einer großen Wichtigkeit,
wenn man bedenkt, daß selbst von ganz wissenschaftlichen

Taktikern dicse Gcwehrverfchleimung als cin

eigenes negatives Moment in ihren Lehren berücksichtigt

worden ist. Did Ursache dieser äußerst geringen

Vcrfchleimung beim Gewehr Console's liegt darin, daß

durch die Zündlöcher gar kein Theil dcr Ladung bci

der Erplosion herauskann und daß so die verstärkte

Gewalt des aus dem Lauf abgehenden Schusses alles

verbrannte mit sich reißt. Mau schoß mit einem

Confole'fchen Gewehr 6V0 Mal auf die Scheibe, und es

wurde kein Putzen des Laufes nothwendig. Dabei

versagte nur ein einziger Zünder. — In einer Minute
konnte cin Schütze auS einem Confole'fchen Carabiucr

10 Schüsse rhun, und so in einer Viertelstunde aus

verschiedenen 150 Schüsse. Dieß war nur darum

möglich, weil die Console'schen Gewehre fast gar kcincn

Rückstoß haben. Der Schütze war wcder am Gesicht

noch an der Schulter gestoßen oder verletzt. Von diesen

150 Schüssen trafen 120 die Scheibe. 0) Dic

Witterung bat einen äußerst geringen Einfluß auf das

Console'sche Gewehr. Man nahm 30 Console'sche uud

30 gewöhnliche Steinfchloßgewehre und setzte sie einige

Stunden lang heftigem Regen aus. Dann gab man

zu beiden Arten 900 Patronen. Alle Console'schen

giengen los; bei den andern blieben 340 Patronen
zurück, 20 wurden zum neuen Aufschütten auf die

Pfanne verwendet; so machten von 900 Schüssen die

gewöhnlichen Gewehre 360 weniger als die Console'sche.

Bei Wind und Schneegestöber zeigte eine andere Probe
einen noch stärkcrn Unterfchicd. Die alten Gewehre

versagten alle bei dem zweiten Schusse, die Confole'fchen

gicngcn alle los. Als endlich mehrere Tage lang
12 Gewchre beider Arten, geladen, schlechtem Wetter

ausgesetzt gewesen waren, giengen 11 Consolc'fche und

1 gewöhnliches los. — Es sollen nun die Console'schen
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©eroefere nach unb nad) hei ber ganjen öftreiebifeben

Slrmee eingeführt roerben unb man »erfiebert, baß

bereitö über 50,000 ©eroehre unb mehrere Willionen
«Patronen in SBien fertig lägen. Wt't ber Sinführung ift
bereitö bei ben in Söfemcn ftationirten 3ägerhataiffonen
ber Slnfang gemadjt roorben.

9tact»rJct)tett' auö ter SibgenoiJenfcDaft

3 ü r t efj. Stin 13. Siooember »erfammelte fid)
bie Sürdjer Offijierögefefffdjaft in Jörgen fehr jafjt*
reich.

So rourben jroei intereffante Sluffäge »orgelegt unb

bchanbclt. Der erfte hatte ijrit. Hauptmann Weser

jum Serfaffer unb fjanbette »ou ber Srfinbung unb

Scröofffommnung ber geuerroaffen, ber antere »on

£r. Hauptmann Weifter featte Sejug auf taö Scfjarf*
fdjügenroefen. SBir featten in tiefem Safere fchon jroei

Wai taö Sergnügen, Sluffäge biefeö tüchtigen Sed)*

niferö in tiefen Slättern mitjutfeeileit, u«t hoffen,
audj tiefen gehen ju fönne«.

$r. Obcrtieiitenant Senj madjte nadj Sorfefung

obiger beiten Sluffäge ten SIntrag, eine Kommiffion

nieterjufegen jur Untcrfiictjmig ter groge, ob eö nidjt
an ber Seit roäre in unferer Wifitär*©efeggehung tie
Snftitutiott ter Sur» einjufüferen. Die Serfammlung
befdjloß einhellig, tiefen SIntrag in Setradjtung jit
jiehen unb erroäblte eine Kommiffion, um über bt'efen

wichtigen ©egenftanb ber ©efefffchaft Sericbt jit er*

ftatten.

S d) ro ö j. Der Snfpeftionöbericfjt bei £m. Ober*

ften Sehmiel üher bai eibgenöffifdje Kontingent teö

Kantonö Scbrotjj foff fehr günftig lauten, roir muffen

bafeer bebauern, nidjt näfeere Detailö barüber geben

ju fönnett.

Sern. Tai WilitdnDepartement hat in einer

feiner legten Sigungen ben lobenöroerthen Sefchluß

gefaßt, 150 ©eroehre nach Sonfole'i"djer Konftruftion
Deficiten ju laffen. 3m fünftigen Sommer foffen bei

einer Snfanteriefompagnie Serfudje mit benfelhen ge*

macht roerben. Qaben tiefe ein günftigeö Stefultat jur
golge, fo ift ju »ermuthen, taß fte roenigftenö bei

fdmmtlidjen Sägerfompagnien eingeführt roerten. Sei

ber öftreichifdjeit Strmee, roo bt'e Sonfofe'fdjen ©eroehre

juerft bei ben Sägerbataiffonen eingeführt rounen,
unb nun nad) unb nadj bei ber ganjen Snfanterie

eingeführt roerben foffen, ergeben fid) bie Koften ber

Umroanblung ber Steinfdjlöffer in Sonfole'fdje fefer
mibebeutcnb. Serfeält fldj bieß roirflich fo, fo fann
biefe Steuerung ofene alle Sdjroicrigfeiten auch bei
ber gefammten eibgenöffifchen Snfouterie eingeführt
roerben.

— Sluf bie Sinlabung bei Wilitärbepartementö
feaben fldj am 23. Siooember fämmrlicfje Kreiöfommon*
banten 6eim Oberft*Wilijiufpeftor »erfammelt, um
fleh über bie fernere Sinführung ber Wilitäroerfaffung
mtb namentlich auch üher baö Snftruftionö * unb Diö*
jiplinroefen jtt hefpredjen.

Stod) gepflogener Seratfjttug »ereinigte fleh bie

Wehrheit üher folgenbe Slnfichten, bie t'n gorm »on
SBünfdjcn unb Stnträgen burdj bai Wilitärbeparte*
ment »or bie oberfte Santeöbehörte qehrocht roerten
foffen. Daö Wemorial enthält 25 goliofeiten nebft
6 Sabeffen. Der 3nt)att ber Slnträge ift im Kurjen
folgenben

1. Stcbuftioit beö Sluöjugeö ber Semerarmee auf
bt'e burch bt'e reöibirte eibgenöffifdje Wilitärorganifation
»orgcfdjrieberte Rabl unb Stärfe ber »erfchiebenen
SBaffencorpö.

2. Serlängerung ber Dieuftpflidjt beö SlBöjügcrö
»on 8 auf 10 Safere.

3. Sintfeeilung beö Sluöjugeö t'n jroei Klaffen ober

Kontingente, bie erfte mit 6jäferigcr, bie jroeite mit
4jäfjriger Dienftjeit.

4. Stebuftion ber Sanbroefer auf bie ßälfte beö

burdj bie Wilitäroerfaffung »orgefebriebenett Stanbeö
unb batjerige Serfdjmeljung ber Sanbroefer I. unb If
Klaffe in eine einjige Klaffe.

5. ©änjlt'dje Sefreiung »om Wilitärbienfte aller
nicht in ben Slitöjug unb bie Sanbroefer eingetfeeilten
Wannfcbaft gegen Sejahlung einer Sarationögebüfer
nach Sermögen.

Sllö £aitptmoti»e ju biefen Wobifffationen roerben

angegeben:

1. Die Unmöglichkeit eine foldje Sruppenmaffe, -

wie fle bk neue Wilitäroerfaffung aufftefft, gehörig
nadj ben reglementarifdjen Sorfcbriften ju inftruiren.
2. Der Wangef an Offijieren, um alle Steffen bei ben

»erfchiebenen SBaffengattungen beö Sluöjugö unb ber

Sanbroehr etatmäßig ju befegeit. 3. Die bebeutenbe

Oefonomie, roeldje burdj biefe Wobifffationen für ben

Staat in Sejug ter Unfoften beö Unterridjtö, ber Se*

roaffnung unb ber Seflcibmtg erjiclt werben fönne.
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Gewehre nach und nach bei der ganzen östreichischen

Armee eingeführt wcrden und man versichert, daß

bereits über 50,000 Gewehre und mehrere Millionen
Patronen in Wien fertig lägen. Mit der Einführung ist

bereits bei den in Böhmen stationirten Jägerbataillonen
der Anfang gemacht worden.

Nachrichten aus der Eidgenossenschaft.

Zürich. Am 13, November versammelte sich

die Zürcher Offizicrsgesellschaft in Horgen sehr

zahlreich.

Es wurden zwei interessante Aufsätze vorgelegt und

behandelt. Dcr erste hatte Hrn. Hauptmann Meyer
zum Verfasser uud handelte von der Erfindung und

Vervollkommnung der Feuerwaffen, dcr andere von

Hr. Hauptmann Meister hatte Bezug auf das Scharf-
schützenwcsen. Wir hatten in diesem Jabre schon zwei

Mal das Vcrgnügcn, Aufsätze dieses tüchtigen
Technikers in diesen Blättern mitzutheilen, und hoffen,
auch diesen geben zu können.

Hr. Obcrlieutenant Benz machte nach Vorlesung

obiger beiden Aussätze den Antrag, eine Kommission

niederzusetzen zur Untersuchung der Frage, ob es nicht

an dcr Zcit wärc in unscrcr Militär-Gesetzgcbung die

Institution dcr Jury einzuführen. Die Versammlung
beschloß einhellig, diesen Antrag iu Betrachtung zu

ziehen und erwählte eine Kommission, um über diesen

wichtigen Gegenstand der Gesellschaft Bericht zu

erstatten.

Schwyz. Der Jnspektionsbericht des Hrn. Obersten

Schmiel über das eidgenössische Kontingent des

Kantons Schwyz soll sehr günstig lauten, wir müssen

daher bedauern, nicht nähere Details darüber geben

zu können.

Bern. Das Militär-Departement hat in einer

seiner letzten Sitzungen den lobcnswerthen Beschluß

gefaßt, 150 Gewehre nach Eonsole'fcher Konstruktion

bestellen zu lassen. Im künftigen Sommer sollen bci

einer Jnfanteriekompagnie Versuche mit denselben

gemacht werden. Haben diefe ein günstiges Resultat zur

Folge, so ist zu vermuthen, daß sie wenigstens bei

sämmtlichen Jägerkompagnien eingeführt werden. Bei

der östreichischen Armee, wo dic Eonsole'schen Gewehre

zuerst bei den Jägerbataillonen eingeführt wurden,
und nun nach und nach bci der ganzen Infanterie

eingeführt werden sollen, ergeben sich die Kosten der

Umwandlung der Sreinschlösser in Eonsolc'sche sehr
unbedeutend. Verhält sich dieß wirklich so, so kann
diese Neuerung ohne alle Schwierigkeiten auch bei
dcr gcsammten eidgenössischen Infanterie eingeführt
werden.

— Auf die Einladung des Militärdepartements
haben sich am 23. November sämmtliche Kreiskomman-
dantcn beim Obcrst-Miliziiifpektor verfammelt, um
sich über die fernere Einführung dcr Militärverfassung
und namentlich anch übcr das Jnstruktious - und
Disziplinwesen zu besprechen.

Nach gepflogener Berathung vereinigte sich die

Mehrheit über folgende Ansichten, die in Form von
Wünschen und Anträgen durch das Militärdepartement

vor die oberste Landesbehörde gebracht werden
sollen. Das Memorial enthält 25 Folioseiten nebst
6 Tabellen. Der Inhalt der Anträge ist im Kurzen
folgender.

1. Reduktion des Auszuges dcr Bernerarmee auf
die durch die revidirte eidgenössische Militärorganisation
vorgeschriebene Zahl und Stärke der verschiedenen

Waffcncorps.
2. Verlängerung der Dienstpflicht des Auszügers

von 8 auf 10 Jahre.
3. Eintheilung des Auszuges in zwei Klassen oder

Kontingente, die erste mit tZjährigcr, die zweite mit
4fähriger Dienstzeit.

4. Reduktion der Landwehr ans die Hälfte des

durch die Militärverfassung vorgefchriebenen Standes
und daherige Verschmelzung der Landwehr I. und ll
Klasse in eine einzige Klasse,

5. Gänzliche Befreiung vom Militärdienste aller
nicht in den Auszug uud die Landwehr eingetheilten
Mannschaft gegen Bezahlung einer Tarationsgebühr
nach Vermögen.

Als Hauptmotive zu diesen Modifikationen werden

angegeben:

1. Die Unmöglichkeit eine solche Truppenmasse,
wie sie die neue Militärverfassung aufstellt, gehörig
nach den reglementarischen Vorschriften zu instruiren.
2. Der Mangel an Offizieren, um alle Stellen bei den

verschiedenen Waffengattnngen des Auszugs und der

Landwehr etatmäßig zu besetzen. 3. Die bedeutende

Oekonomie, welche durch diese Modifikationen für den

Staat in Bezug der Unkosten des Unterrichts, der

Bewaffnung und der Bekleidung erzielt werden könne.
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